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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021). Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine
Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im
Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig
für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates, vor welchem die
beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Der Beschwerdeführer hat am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und Art. 108 Abs. 1 AsylG, Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 VwVG). Auf die Beschwerde
ist einzutreten.

E. 2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 3
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit
mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin
entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie nachstehend aufgezeigt, handelt es sich
vorliegend um eine solche, weshalb der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu
begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG). Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde



vorliegend auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet.

E. 4.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden
(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des
Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken (Art. 3 AsylG).

E. 4.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 5.1
Wie bereits in der Zwischenverfügung vom 29. April 2011 festgehalten, ist die
Argumentation der Vorinstanz insgesamt zu stützen, während die in der Beschwerdeschrift
erhobenen Einwände nicht zu überzeugen vermögen. Um unnötige Wiederholungen zu
vermeiden, sei somit auf die zutreffenden Erwägungen in der angefochtenen Verfügung und
auf die Argumentation in der erwähnten Zwischenverfügung verwiesen.

E. 5.2
In Ergänzung dazu wird festgehalten, dass sich das BFM nicht - wie in der Beschwerde
vorgebracht wurde - auf eine pauschale Einschätzung beschränkt hat, sondern vielmehr
konkret zu den Vorbringen des Beschwerdeführers Stellung nahm. Entgegen der
Darstellung in der Beschwerdeschrift dürften zudem die eritreischen Behörden nicht an
jeglichen exilpolitischen Tätigkeiten ein Interesse aufweisen, sondern - wie das BFM
ebenfalls zutreffend darstellte - nur an solchen, die von den eritreischen Behörden als
staatsfeindlich eingestuft werden.

E. 5.3
Auch wenn die eritreischen Spitzel im europäischen Raum die exilpolitische Szene
beobachten und auffallende Personen sowie Anlässe registrieren, ist vorliegend nicht von
einer Kenntnisnahme der Aktivitäten des Beschwerdeführers in der Schweiz auszugehen.
Wie das BFM nämlich zutreffend feststellte, ist das Engagement des Beschwerdeführers für
die ENSF in der Schweiz nicht als qualifiziert zu sehen, weil er vorwiegend im privaten
Rahmen aktiv und in der Öffentlichkeit kaum in Erscheinung getreten ist und somit kein
politisches Profil aufweist, das ihn - aus der Sicht der eritreischen Behörden - als
gefährlichen Regimegegner erkennen lässt. Mit seinen politischen Aktivitäten in der
Schweiz kann er den eritreischen Spitzeln gar nicht aufgefallen sein. Somit würde ihm im
Fall einer Rückkehr nach Eritrea keine Gefährdung im Sinne des Asylgesetzes drohen.

E. 5.4



Aufgrund der vorstehenden Erwägungen erübrigt es sich, auf die weiteren Ausführungen in
der Beschwerde und die Beweismittel einzugehen, weil sei am Ergebnis nichts ändern
können. Unter Berücksichtigung der gesamten Umstände folgt, dass der Beschwerdeführer
keine Gründe nach Art. 3 AsylG nachweisen oder glaubhaft machen konnte. Das BFM hat
sein drittes Asylgesuch zu Recht abgelehnt.

E. 6.1
Lehnt das Bundesamt das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der
Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei
den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 Abs. 1 AsylG).

E. 6.2
Nachdem der Aufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz am 1. Juni 2010 mit einer
Aufenthaltsbewilligung geregelt wurde, hat das BFM in der angefochtenen Verfügung zu
Recht keine Wegweisung aus der Schweiz angeordnet (vgl. EMARK 2001 Nr. 21 E. 11a
und c S. 177 und 178; EMARK 2000 Nr. 30).

E. 6.3
Bei dieser Sachlage erübrigen sich Erwägungen zur Durchführbarkeit des
Wegweisungsvollzuges.

E. 7
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und
angemessen ist (Art. 106 AsylG). Die Beschwerde ist nach dem Gesagten abzuweisen.

E. 7.1
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 und 5 VwVG), auf insgesamt Fr. 600.- festzusetzen (Art. 1-3 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) und mit dem am 9. Mai 2011 bezahlten
Kostenvorschuss zu verrechnen. (Dispositiv nachfolgende Seite)
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